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zwischen 
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KV Hamburg) 
 

und 
 

der AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse, 
dem BKK-Landesverband  

NORDWEST, 
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als 

Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK), 
der IKK classic, 
der KNAPPSCHAFT, 

den nachfolgend benannten Ersatzkassen in Hamburg 
 

- Techniker Krankenkasse (TK) 

- BARMER 

- DAK-Gesundheit 

- Kaufmännische Krankenkasse - KKH 

- Handelskrankenkasse (hkk) 

- HEK - Hanseatische Krankenkasse 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg 

 
 

wird der folgende 
 

6. Nachtrag 
zur 

Honorarvereinbarung 2021  
vom 31. Oktober 2020 

vereinbart 
 
 
Diese gemeinsam und einheitlich vereinbarte Honorarvereinbarung wird als Anlage 
„Honorarvereinbarung 2021“ Bestandteil der zwischen den einzelnen Partnern dieser 
Vereinbarung bestehenden Gesamtverträge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweis: Die Veröffentlichung steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung des Nachtrages; das Unterschriftenverfahren wird derzeit 
durchgeführt. Die Bekanntmachung erfolgt gem. § 71 Abs. 4 SGB V unter dem Vorbehalt der Nichtbeanstandung durch die Behörde für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde).
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1. Mit Wirkung zum 01.04.2021 werden in Nr. 3 die nachfolgend bezeichneten 

Wörter „zuletzt geändert mit Beschluss des BA in seiner 526. Sitzung (schriftliche 

Beschlussfassung)“ ersetzt durch „zuletzt geändert mit Beschluss des BA in seiner 

598. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)“. 

 

2. Mit Wirkung ab dem 01.07.2021 wird die Ziffer 8.5 gestrichen und wie folgt neu 

gefasst: 

 

„8.5 Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die spezifischen 

Vorgaben über die Ausweisung der in Nr. 3.5.1.1 der Honorarvereinbarung 

beschriebenen TSVG-Korrekturbereinigung aus der Formblatt 3-Inhaltsbeschreibung 

(Version 4.32) mit Wirkung für die Rechnungslegung betreffend ab dem 4. Quartal 

2021 umgesetzt werden.“  

 

3. Mit Wirkung für das 2. Quartal 2021 wird folgende Regelung in Ziffer 8.6. zu den 

sich aus dem 598. BA (schriftliche Beschlussfassung) rückwirkend ergebenden 

Änderungen der kassenspezifischen Behandlungsbedarfe des Quartals 2/2021 

aufgenommen: 

 

„Die Vertragspartner werden den 598. BA (schriftliche Beschlussfassung) 

rückwirkend und beschlusskonform umsetzen. Zur Darstellung vereinbaren die 

Vertragspartner entsprechend Nr. 2 des 598. BA die Darstellung der Verrechnung in 

Form eines bundeseinheitlichen Vorgangs im Formblatt 3 im ersten Quartal des 

Jahres 2022.“ 
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Hamburg, den 23.06.2022 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg 
 
 
 
 
…………………………………………………..  
AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
BKK-Landesverband NORDWEST 
zugleich für die SVLFG als LKK 
 
 
 

 
……………………………………………………..  
IKK classic 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Nord, Hamburg 
 
 
 

 
…………………………………………………….. 
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg 
 

 


	der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KV Hamburg)
	der AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse,
	Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),

